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RS OGH 1931/2/20 3Ob91/31
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.02.1931

Norm

AußStrG §123

Rechtssatz

Zum Erbrechtsausweis gem § 123 AußStrG reicht es aus, daß der äußeren Form des Testamentes genügt ist. Auf die

innere Form, insbesondere auf die Frage, ob ein Wille, letztwillig zu erklären, vorhanden war, hat sich der Richter im

Außerstreitverfahren nicht einzulassen.
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